
                                                                   

PRAKTIKANTEN 06.2026 
 

MINDESTVERGÜTUNGEN 
Index 992,24 ab dem 01.06.2026 

================================== 
 
Praktikanten, deren Praktikum mindestens 4 Wochen dauert, haben Anspruch auf die in den 
nachstehenden Tabellen aufgeführten Mindestvergütungen, gestaffelt nach der Dauer des Praktikums. 
 
Die Vergütung von Praktika, die von einer luxemburgischen oder ausländischen Bildungseinrichtung 
vorgesehen sind, ist fakultativ, wenn die Dauer des Praktikums weniger als 4 Wochen beträgt. 
 
Die Vergütung beträgt mindestens 30 % des sozialen Mindestlohns für ungelernte Arbeitnehmer bei 
Praktika mit einer Dauer von 4 Wochen oder mehr. 
 

Vergütung der Praktikanten bei Index 992,24 

 Monatssatz Stundensatz 

30 % des sozialen 
Mindestlohns für ungelernte 
Arbeitnehmer bei 
Pflichtpraktikum ≥ 4 Wochen 

831,40 EUR 4,8058 EUR 

 
Praktika zur Erlangung beruflicher Erfahrung mit einer Dauer von weniger als 4 Wochen unterliegen 
keiner obligatorischen Vergütung. 
 
Praktika mit einer Dauer zwischen 4 und einschließlich 12 Wochen werden mit 40 % des sozialen 
Mindestlohns für ungelernte Arbeitnehmer vergütet. 
Praktika mit einer Dauer von mehr als 12 Wochen bis einschließlich 26 Wochen werden mit 75 % des 
sozialen Mindestlohns für ungelernte Arbeitnehmer vergütet. 
  

Vergütung der Praktikanten bei Index 992,24 

 Monatssatz Stundensatz 

40 % des sozialen 
Mindestlohns für ungelernte 
Arbeitnehmer bei Praktika von 
4–12 Wochen 

1.108,53 EUR 6,4077 EUR 

40 % des sozialen 
Mindestlohns für gelernte 
Arbeitnehmer (*) bei Praktika 
von 4–12 Wochen 

1.330,24 EUR 7,6892 EUR 

75 % des sozialen 
Mindestlohns für ungelernte 
Arbeitnehmer bei Praktika von 
≥ 12–26 Wochen 

2.078,49 EUR 12,0144 EUR 

75 % des sozialen 
Mindestlohns für gelernte 
Arbeitnehmer (*) bei Praktika 
von ≥ 12–26 Wochen 

2.494,19 EUR 14,4173 EUR 

 
 (*) Für Praktikanten, die erfolgreich einen ersten Hochschul- oder Universitätsabschluss (z. B. BTS oder Bachelor) 
erworben haben, entspricht das Referenzgehalt dem sozialen Mindestlohn für qualifizierte Arbeitnehmer gemäß 
Artikel L. 152-8 des Arbeitsgesetzbuches. 


